
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Nemetschek SE zu den Empfeh-
lungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß 
§ 161 Aktiengesetz 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären: 

Den vom Bundesministerium der Justiz am 20. März 2020 im amtlichen Teil des Bundesan-
zeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex“ in der Fassung vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2020“) wurde im 
Zeitraum seit der letzten Entsprechenserklärung vom 12. Mai 2022 mit Ausnahme der nach-
folgend genannten Empfehlungen aus den dort genannten Gründen und in den genannten 
Zeiträumen entsprochen. 

Darüber hinaus hat die Gesellschaft seit der Veröffentlichung der Empfehlungen der „Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 
2022 im Bundesanzeiger am 27. Juni 2022 („DCGK 2022“) den Empfehlungen des DCGK 
2022 mit Ausnahme der nachfolgend genannten Empfehlungen aus den dort genannten 
Gründen entsprochen. Die Gesellschaft wird den Empfehlungen des DCGK 2022 mit Aus-
nahme der nachfolgend genannten Empfehlungen auch künftig entsprechen. 

a) Empfehlung A.1 DCGK 2022 (Ökologische und soziale Ziele in Unternehmensstrategie) 

Der Kodex empfiehlt in Ziffer A.1 Satz 2, dass in der Unternehmensstrategie neben den lang-
fristigen wirtschaftlichen Zielen auch ökologische und soziale Ziele angemessen berücksich-
tigt werden sollen. Der Vorstand hat Maßnahmen zur strategischen Berücksichtigung von 
ökologischen und sozialen Zielen ergriffen, die nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung erläutert werden. Die Unternehmens-
strategie und die CSR-Strategie werden kontinuierlich fortentwickelt. Da nicht geklärt ist, wel-
che Anforderungen A.1 Satz 2 DCGK an eine angemessene Berücksichtigung von ökologi-
schen und sozialen Zielen stellt, erklärt die Gesellschaft vorsorglich eine Abweichung von 
A.1 Satz 2. 

b) Empfehlungen A.1 (DCGK 2020), A.2 (DCGK 2022), B.1 und C.1 Satz 2 (Besetzung von 
Führungsfunktionen im Unternehmen sowie Zusammensetzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat) 

Nach Empfehlung A.2 DCGK 2022 soll der Vorstand bei der Besetzung von Führungsfunktio-
nen im Unternehmen auf Diversität achten. Ebenso soll der Aufsichtsrat bei der Zusammen-
setzung des Vorstands (B.1) sowie bei der Zielsetzung für die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats und für die Erarbeitung eines Kompetenzprofils für das Gesamtgremium (C.1 Satz 
2) auf Diversität achten. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Nemetschek SE begrüßen ausdrücklich das Bestreben des 
DCGK nach Diversität und befürworten eine diverse Gremienzusammensetzung sowie Be-
setzung von Führungsfunktionen. Bei den Wahlvorschlägen für den Aufsichtsrat und bei der 
Besetzung des Vorstands hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 besonderen Wert auf 
Diversität gelegt. In beiden Organen wurde der Frauenanteil deutlich erhöht. Der in der or-
dentlichen Hauptversammlung 2022 neu gewählte Aufsichtsrat hat einen Frauenanteil von 
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33 % und erfüllt in seiner Zusammensetzung nach Einschätzung des Aufsichtsrats das Krite-
rium der Diversität. Seit dem 1. Januar 2023 beträgt zudem der Frauenanteil im Vorstand 
25 %. Bei der Besetzung von Führungsfunktionen und Vorstandspositionen legen Vorstand 
und Aufsichtsrat aber weiterhin in erster Linie Wert auf die persönliche Eignung, insbeson-
dere Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse des Einzelnen. Das Kriterium der Diversität 
wird bei diesen Entscheidungen ergänzend berücksichtigt.  

c) Empfehlungen B.5 und C.2 (Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder) 

Nach Empfehlungen B.5 und C.2 soll für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder 
eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben wer-
den. Die Nemetschek SE hält die Festlegung einer pauschalen Altersgrenze nicht für ein ge-
eignetes Kriterium zur Auswahl von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern. Die Eignung 
zur Ausübung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsamts hängt von den Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fähigkeiten der betreffenden Person ab. Durch Festlegung einer Altersgrenze 
würde die Auswahl geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen für Vorstands- und Aufsichts-
ratspositionen generell und in nicht sachgerechter Weise eingeschränkt. 

d) Empfehlung D.1 (Zugänglichmachen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat) 

Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Abweichend 
von Empfehlung D.1 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsordnung aber nicht auf der Internet-
seite der Gesellschaft zugänglich gemacht. Die wesentlichen Verfahrensregeln für den Auf-
sichtsrat sind gesetzlich sowie durch die Satzung vorgegeben und öffentlich zugänglich. Eine 
darüber hinausgehende Veröffentlichung der Geschäftsordnung bringt aus unserer Sicht kei-
nen Mehrwert. 

e) Empfehlung D.5 DCGK 2020 bzw. D.4 DCGK 2022 (Nominierungsausschuss) 

Der Aufsichtsrat besteht nur aus Vertretern der Anteilseigner und hat daher keinen Nominie-
rungsausschuss eingerichtet. 

f) Empfehlung G.4 (Vertikaler Vergütungsvergleich) 

Abweichend von Empfehlung G.4 hat der Aufsichtsrat bei der Beurteilung der Üblichkeit der 
Vorstandsvergütung nicht das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen 
Führungskreises und der Belegschaft insgesamt der Nemetschek SE sowie dessen zeitliche 
Entwicklung (vertikaler Vergütungsvergleich) berücksichtigt. Als Holdinggesellschaft bietet 
die Nemetschek SE weder für den oberen Führungskreis noch für die Belegschaft insgesamt 
geeignete Vergleichsmaßstäbe. Dennoch hat der Aufsichtsrat bei konkreten Vergütungsent-
scheidungen die Vergütungen der Geschäftsleiter der wichtigsten Produktorganisationen als 
Vergleichsmaßstab mit herangezogen. 
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g) Empfehlung G.7 Satz 1 (Zeitpunkt der Festlegung der Leistungskriterien für die variablen 
Vergütungsbestandteile) 

Nach Empfehlung G.7 Satz 1 soll der Aufsichtsrat für das bevorstehende Geschäftsjahr für 
jedes Vorstandsmitglied für alle variablen Vergütungsbestandteile die Leistungskriterien fest-
legen. Nach dem Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder wird der Aufsichtsrat die 
Leistungskriterien für die variablen Vergütungsbestandteile und die Zielvorgaben bis spätes-
tens 28. Februar eines Geschäftsjahres festlegen. Der Aufsichtsrat hält es im Einzelfall für 
sinnvoll, eine Entscheidung über die Leistungskriterien und Zielvorgaben erst auf der Grund-
lage vorläufiger Geschäftszahlen des vorangegangenen Geschäftsjahres zu treffen. Daher 
wird vorsorglich eine Abweichung von Empfehlung G.7 Satz 1 erklärt. 

h) Empfehlung G.10 (Anlageform und Zeitpunkt der Verfügungsmöglichkeit über langfristige 
variable Gewährungsbeträge) 

Abweichend von Empfehlung G.10 Satz 1 gibt es keine Verpflichtung der Vorstandsmitglie-
der, die ihnen gewährten variablen Vergütungsbeträge überwiegend in Aktien der Gesell-
schaft anzulegen. 

Das Vorstandsvergütungssystem sieht eine langfristige variable Vergütung mit dreijähriger 
Laufzeit (LTIP) vor, die jeweils im vierten Jahr nach Gewährung in bar auszuzahlen ist. Da-
her erklären wir eine Abweichung von Empfehlung G.10 Satz 2, wonach die Vorstandsmit-
glieder über die langfristigen variablen Gewährungsbeträge erst nach vier Jahren verfügen 
können sollen. Bei einer Barauszahlung der langfristigen variablen Vergütung des LTIP hat 
ein späterer Auszahlungszeitpunkt keine fortdauernde Anreizwirkung, da die Höhe nach Ab-
lauf der jeweiligen LTIP-Laufzeit feststeht und sich auch bei einem späteren Auszahlungs-
zeitpunkt nicht mehr verändert. Das Vergütungssystem 2022 eröffnet die Möglichkeit, Vor-
standsmitgliedern als zusätzliches langfristiges Vergütungselement virtuelle Stock Apprecia-
tion Rights nach dem SAR-Plan zu gewähren, deren Wertentwicklung von der Entwicklung 
des Börsenkurses der Nemetschek Aktie abhängt. Dieses Vergütungselement entspricht ei-
ner aktienbasierten Vergütung mit einer starken Interessenübereinstimmung zwischen den 
Aktionären und dem Vorstand der Gesellschaft. Die Ausübung von Stock Appreciation Rights 
ist üblicherweise nur zu einem Teil (25 %) an eine vierjährige Wartefrist gebunden. 

 

München, 9. März 2023 

 

 

__________________________  __________________________ 

Für den Vorstand Für den Aufsichtsrat 

Yves Padrines Kurt Dobitsch 
CEO  Vorsitzender des Aufsichtsrats  


